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Hinweise zum Auftrag FFH-Monitoring 2025-2030 

1. Einleitung  

 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Durchführung eines Monitorings sind in Artikel 11 

Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) i. V. m. § 6 Abs. 2 und 3 BNatSchG verankert. 

Das FFH-Monitoring ist für den Thüringer Beitrag zur FFH Berichtspflicht der FFH-

Berichtsperiode 2025-2030 (Artikel 17 Richtlinie 92/43/EWG) erforderlich. Auf den 

Stichprobenflächen werden außerdem IAS-Arten erfasst (Verordnung (EU) Nr. 

1143/2014) und damit die Erfassung von einigen Arten der Unionsliste der IAS-

Verordnung in das bestehende Monitoringsystem Thüringens integriert.  

Im FFH-Monitoring Thüringen werden die in Thüringen vorkommenden Arten der 

Anhänge II, IV und V sowie die Offenland-Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der 

FFH-Richtlinie bearbeitet. 

Die Leistung umfasst Erfassungen und Bewertungen der Arten (Anhang II, IV) und 

LRT des Offenlandes (Anhang I) der FFH-Richtlinie. Die Lose bestehen aus bis zu drei 

Monitoring-Modulen:   

(1) Modul 1: Bundesstichprobenmonitoring 

(2) Modul 2: Landesstichprobenmonitoring 

(3) Modul 3: Präsenzmonitoring/Verbreitungsgebietsmonitoring 

Die drei Monitoring-Module orientieren sich an den Komponenten der Datenlieferung 

an das BfN: 

(1) Modul 1: Bundesstichprobenmonitoring: Bearbeitung des Thüringer Anteils 

an den national vereinbarten Stichprobenumfängen (63er Stichprobe bzw. 

Totalzensus) nach Bewertungsschemata des Bundes 

(2) Modul 2: Landesstichprobenmonitoring: Bearbeitung von Stichproben-

flächen für LRT und Arten der Anhänge II und IV als Ergänzung zum Modul 1 

zur landesweiten Bewertung des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen 

und Arten in Thüringen. 

(3) Modul 3: Präsenzmonitoring: Erhebung von Präsenzdaten zur Verbreitung 

von Arten und Lebensraumtypen in den Zellen des 10-km-Gitternetzes der 

Europäischen Umweltagentur, insoweit nicht durch Ergebnisse aus den 

anderen Modulen 1 und 2 oder Daten des FIS-Naturschutz abgedeckt. 

Die Ergebnisse der Lose werden in das Fachinformationssystem Naturschutz 

Thüringen eingegeben. Zu jedem Schutzgut soll ein Bericht erstellt werden. 
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Neben den Erfassungen und Bewertungen werden gutachterliche Einschätzungen für 

die Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie und die Erstellung eines 

Berichtsentwurfs für die Offenland-Lebensraumtypen beauftragt. Die in der 

Leistungsbeschreibung verwendeten Bezeichnungen (deutsche und wissenschaftliche 

Artnamen in Lang- und Kurzformen) für die zu bearbeitenden Schutzgüter (Arten) 

basieren auf den Referenzlisten des Bundesamtes für Naturschutz. Die verwendeten 

Artnamen können von den aktuellen wissenschaftlichen Artnamen abweichen.  

Die Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache verfasst. Die hierin 

beschriebene Leistung ist in deutscher Sprache zu liefern und die für die Leistung 

erforderlichen Gespräche und Abstimmungen finden in o. g. Sprache statt.  

2. Leistungszeitraum 

 

Die hier ausgeschriebene Leistung ist im Zeitraum 2026 bis 2029 zu erbringen. Die 

Datenabgabe muss 2029 vollständig abgeschlossen sein. Vertragsende ist der 

31.12.2029. 
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3. Aufteilung der Leistung in Lose 
 

Die Aufgaben des Monitorings werden in 9 Losen ausgeschrieben. Für jedes Los gibt 

es eine separate detaillierte Leistungsbeschreibung. 

Tabelle 1: Übersicht Lose 

 

Ein Los umfasst jeweils die Bearbeitung von einer oder von mehreren 

Artengruppen/LRT (siehe Tabelle 2). 

Los Nr. Inhalt 

1 Lebensraumtypen  

2 Amphibien, Reptilien, Gefäßpflanzen, Moose, Käfer, Fische, 

Rundmäuler, Schmetterlinge, Weichtiere, Krebse, Säugetiere ohne 

Fledermäuse 

3 Feldhamster Landesstichprobenmonitoring 

4 Amphibien- und Reptilien Präsenzmonitoring 

5 Libellen Präsenzmonitoring 

6 Fledermäuse Bundesstichprobenmonitoring 

7 Fledermäuse Landesstichprobenmonitoring, Bereich Süd 

8 Fledermäuse Landesstichprobenmonitoring, Bereich West 

9 Fledermäuse Landesstichprobenmonitoring, Bereich Ost 



Hinweise zum Auftrag                                     FFH-Monitoring der Berichtsperiode 2025-2030 

4 
 

Tabelle 2: Die Bearbeitung der Lebensraumtypen und Arten/Artengruppen in den Losen 1-9 

 

  
Los 1 Los 2 Los 3 Los 4 Los 5 Los 6 Los 7 Los 8 Los 9 

Offenland-
Lebensraumtypen 

alle Teilaufgaben 
Modul 1 bis 3 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

Pflanzenarten 
 alle Teilaufgaben 

Modul 1 bis 3 

Säugetiere ohne 
Fledermäuse 

  
Alle Teilaufgaben 
Modul 1 bis 3; für 
Feldhamster nur 

Bearb. von  Modul 1 

Nur 

Feldhamster, 

Modul 2 

Fische / 
Rundmäuler 

 alle Teilaufgaben 
Modul 1 bis 3 

  
  
  
  
  
  
  

Käfer 
 alle Teilaufgaben 

Modul 1 bis 3 

Weichtiere 
 alle Teilaufgaben 

Modul 1 bis 3 

Schmetterlinge 
 alle Teilaufgaben 

Modul 1 bis 3 

Krebse 
 alle Teilaufgaben 

Modul 1 bis 3 

Amphibien 

 alle Teilaufgaben, 
außer Spezielles 

Amphibienmonitoring  

Modul 3, 
Spezielles 

Amphiben-
monitoring 

Reptilien 

 alle Teilaufgaben, 
außer Spezielles 

Reptilienmonitoring 

Modul 3, 
Spezielles 
Reptilien-

monitoring 

Libellen 

 alle Teilaufgaben, 
außer Spezielles 

Libellenmonitoring 
  

 

Modul 3,  
Spezielles 
Libellen-

monitoring 

Fledermäuse 
  

  

Modul 1 Modul 2 Modul 2 Modul 2 
(+teilw. 

Modul 1) 


